
Gustav-Heinemann-Ring: Bitten um Unterstützung gegen das
Parken von LKWs, Wohnwägen und Transportern im
Wohngebiet und ein Parkverbot für Wohnwägen und
Wohnmobile

BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 01389 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 16 – Ramersdorf-Perlach vom 03.12.2020

Sehr geehrter Herr Kauer,

wir kommen zurück auf den o.g. genannten Antrag vom 03.12.2020, der von Ihnen mit 
folgender Maßgabe beschlossen wurde: „Der Bezirksausschuss hat beschlossen die Anträge 
an die PI 24 weiterzuleiten. Zusätzlich wurden die Antragssteller vom Bezirksausschuss 
informiert, dass Wohnmobile und Wohnanhänger durchaus in Wohngebieten parken dürfen 
und nur Wohnwägen über 7,5t in Wohngebieten nicht zulässig sind“.

Nach Prüfung des Anliegens können wir Ihnen Folgendes mitteilen:

Wie gewünscht, haben wir Ihren Antrag an die örtliche Polizeiinspektion 24 weitergeleitet. 

Der Antrag des Bezirksausschusses ist mit den Ausführungen geschäftsordnungsmäßig 
behandelt.

Mit freundlichen Grüßen

II. an KVR HA I/331 SGL Herrn Sigl
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mit der Bitte um Mitzeichnung und Austrag in der Masterliste

III. Abdruck von I. und II.
an das Direktorium HA II/BA, BA-Geschäftsstelle Ost (per E-Mail)
mit der Bitte um Kenntnisnahme und weitere Veranlassung in eigener Zuständigkeit

an MOR GL 2, Beschlusswesen für BA-Angelegenheiten (per E-Mail)
mit der Bitte um weitere Veranlassung im RIS

IV. an KVR III/1011

 zum Akt-Str.:Gustav-Heinemann-Ring

V.  WV.: HA I/331

gez.
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